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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 26.09.2012 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

Die Hausordnungen Erfurter Kultureinrichtungen sollen so geändert werden, daß Personen, die 

neonazistischen Organisationen angehören oder der extrem rechten Szene zuzuordnen sind oder 

bereits in der Vergangenheit durch antisemitische, rassistische, menschenverachtende oder 

nationalistische Äußerungen in Erscheinung getreten sind, der Zutritt zur Ausstellung oder 

Veranstaltung verwehrt werden. 

 

1. Wie soll diese Hausordnung praktisch umgesetzt werden?  

 

2. Liegen an den Kassen aller Kultureinrichtungen Listen mit Namen von unerwünschten Personen 

aus? 

 

3. 

Wenn ja, nach welchen Kriterien werden diese Listen zusammengestellt? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

09.08.2012, gez. Frank Schwerdt   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Herr Schwerdt, fraktionslos 
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